
Antragsformular Sofortprogramm Radverkehr
Antrag auf eine Zuwendung gemäß der Richtlinie des Kreises 
Bergstraße zur Förderung der kommunalen Radverkehrsinfrastruktur

-Auf elektronischem Weg – 

An den
Kreis Bergstraße
Abteilung Öffentlicher Personennahverkehr
und Mobilität
Gräffstraße 5
64646 Heppenheim

Antragstellende Kommune, Anschrift Ansprechpartner/in

E-Mail

Telefon

Bankverbindung (Bank u. IBAN)

Es handelt sich um ein kommunenüber-
greifendes Projekt (Falls zutreffend ankreuzen)

Weitere beteiligte Kommune(n)

Ich beantrage folgende Maßnahme(n) nach Nr. 3 der Richtlinie des Kreises Bergstraße zur 
Förderung der kommunalen Radverkehrsinfrastruktur (bitte auswählen):

Planung von Radwegen und Querungshilfen

Neubau von Radwegen und Querungshilfen

Verbreiterung von Radwegen und Querungshilfen

Sanierung von Asphaltdeckschichten und wassergebundenen Wegedecken (Defizit im 
Radwegenetz festgestellt und anerkannt)

Überführung von Radwegen auf Fahrbahnen

Anpassung von Beschilderungen nach der StVO

Markierungslösungen (Schutz-, Radfahr- und Radaufstellstreifen, Fahrradstraßen)

Anpassung und Entfernung bestehender Markierungen

Neuordnung des Verkehrsraumes

Verbesserung von Knotenpunkten und Ausfahrten

Anpassungen der Verkehrsführung

Beleuchtung an Unterführungen



Bordsteinabsenkungen

Rampen

Um- und Rückbau von Hindernissen wie Umlaufsperren und Pollern

Anlehnbügel und Fahrradboxen

Sonstige Maßnahme (bitte angeben)

Die Finanzierung der Maßnahme ist wie folgt geplant (brutto):

Zuwendungsfähige Gesamtkosten der Maßnahme(n)  €

Zuwendungen Dritter  €

Verbleibende zuwendungsfähige Gesamtkosten  €

Eigenmittel  €

Zuwendung Kreis Bergstraße  €

Zusammen mit dem Antragsformular sind die folgenden Unterlagen einzureichen:

 Kurze textliche Vorhabenbeschreibung (inhaltliche Beschreibung inkl. Art der
Maßnahmen, Ort, Grund, Aufzeigen des Mehrwerts gem. RKV 2020, 
Arbeitsschritte, geplantem Maßnahmenbeginn und -ende)

 Pläne / Planunterlagen
 Kostenschätzung, -berechnung oder -voranschlag
 Ggf. Gestattungsvertrag (falls die Maßnahme nicht in der Baulast der 

Antragstellerin liegt.)
 Ggf. Kooperationserklärung aller beteiligten Kommunen und Nennung der 

federführenden Stelle, falls es sich um ein kommunenübergreifendes 
Vorhaben handelt.

 Ggf. Nachweis(e) zu weiteren Fördermitteln

Ich erkläre,

 die Richtlinie des Kreises Bergstraße zur Förderung der kommunalen 
Radverkehrsinfrastruktur in der zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen 
Fassung zur Kenntnis genommen zu haben.

 alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und sie 
durch geeignete Unterlagen belegen zu können.

 dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
 den beantragten oder bewilligten Zuschuss entsprechend dem Förderziel zu 

verwenden.
 dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich und 

sparsam verwendet werden.
 dass die Maßnahmen den anerkannten Regeln des Straßenbaus entsprechen,

die technischen Regelwerke für das Straßenwesen in Deutschland beachtet 
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werden und die geltenden Rechtsverordnungen, insbesondere die allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) sowie 
weitere technische Regelwerke, wie die Richtlinie für die Anlage von 
Stadtstraßen (RASt), die Empfehlung für Radverkehrsanlagen (ERA) sowie 
die Hinweise zum Fahrradparken der Forschungsgesellschaft für das Straßen-
und Verkehrswesen (FGSV) eingehalten werden.

 dass die Qualitätsstandards und Musterlösungen der Arbeitsgemeinschaft 
Nahmobilität Hessen (AGNH) beachtet werden.

 dass bei dem Vorhaben alle geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen 
eingehalten werden.

 dass die Maßnahmen den Anforderungen der Barrierefreiheit (gem. 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)) entsprechen.

 dass der Kreis Bergstraße von Regress- und sonstigen Ansprüchen aus dem 
Vorhaben freigehalten wird.

 dass sich die geplanten Maßnahmen in der Baulast der Antragstellerin 
befinden oder ein Gestattungsvertrag mit dem Baulastträger vorliegt.

Mir ist bekannt,

 dass zu Unrecht - insbesondere aufgrund unzutreffender oder fehlender 
Angaben oder wegen Nichtbeachtung der geltenden Richtlinie und 
Bestimmungen des Zuwendungsbescheides - erhaltene Zuwendungen nach 
den für Zuwendungen in Hessen geltenden Bestimmung zurückzuzahlen sind.

 dass bei Bedarf zusätzliche Auskünfte zu erteilen sind.
 dass der Landkreis bzw. die von ihm Beauftragten jederzeit das Recht haben, 

die Verwendung der Zuwendungen durch Einsicht in Bücher, Belege und 
sonstige Unterlagen, sowie durch örtliche Erhebungen zu prüfen.

 dass die Zweckbindungsfrist bei investiven Maßnahmen fünf Jahre beträgt.
 dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung besteht.

Bemerkungen

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift
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